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RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG

[aufgrund des Berichts des Ausschusses für besondere politische
Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuß) (A/51/591)]

51/124. Hilfe für Palästinaflüchtlinge

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 50/28 A vom 6. Dezember 1995 und alle ihre
früheren Resolutionen zu dieser Frage, so auch Resolution 194 (III) vom 11. Dezember 1948,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalbeauftragten des Hilfswerks der
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 1995 bis
30. Juni 19961,

mit Genugtuung über die am 13. September 1993 in Washington erfolgte Unterzeich-
nung der Grundsatzerklärung über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung2

durch die Regierung des Staates Israel und die Palästinensische Befreiungsorganisation, die
Vertreterin des Volkes von Palästina, und der darauffolgenden Durchführungsabkommen
sowie die am 28. September 1995 in Washington erfolgte Unterzeichnung des Interimsabkom-
mens über das Westjordanland und den Gazastreifen,

                                                       

     1Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Einundfünfzigste Tagung, Beilage 13 (A/51/13).

     2A/48/486-S/26560, Anhang; siehe Official Records of the Security Council, Forty-eighth Year, Supplement
for October, November and December 1993, Dokument S/26560.
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mit der Aufforderung an die im Rahmen des Nahostfriedensprozesses eingesetzte
Multilaterale Arbeitsgruppe für Flüchtlinge, ihre wichtige Tätigkeit fortzusetzen,

mit Genugtuung über die abgeschlossene Verlegung des Amtssitzes des Hilfswerks der
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten in sein Einsatzgebiet,

1. stellt mit Bedauern fest, daß die in Ziffer 11 ihrer Resolution 194 (III)
vorgesehene Repatriierung beziehungsweise Entschädigung der Flüchtlinge noch nicht
stattgefunden hat und daß die Lage der Flüchtlinge daher weiterhin Anlaß zu Besorgnis gibt;

2. dankt dem Generalbeauftragten und allen Mitarbeitern des Hilfswerks der
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, erkennt an, daß das Hilfswerk
innerhalb der Grenzen der verfügbaren Mittel alles in seinen Kräften Stehende tut, und dankt
außerdem den Sonderorganisationen und privaten Organisationen für ihre wertvolle Arbeit zur
Unterstützung der Flüchtlinge;

3. stellt mit Bedauern fest, daß es der Vergleichskommission der Vereinten Nationen
für Palästina nicht gelungen ist, einen Weg zu finden, um Fortschritte bei der Durchführung
von Ziffer 11 der Resolution 194 (III) der Generalversammlung3 zu erzielen, und ersucht die
Kommission, sich auch weiterhin um die Durchführung der besagten Ziffer zu bemühen und
der Versammlung zu gegebener Zeit, spätestens jedoch bis zum 1. September 1997, darüber
Bericht zu erstatten;

4. nimmt Kenntnis von dem beträchtlichen Erfolg, den das Programm des Hilfswerks
zur Umsetzung des Friedens seit der Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über Regelungen
betreffend eine vorläufige Selbstregierung2 verzeichnet hat, und betont, wie wichtig es ist, daß
die Beiträge zu diesem Programm nicht zu Lasten des Allgemeinen Fonds gehen;

5. begrüßt die verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem Hilfswerk und der Weltbank
und anderen Sonderorganisationen und fordert das Hilfswerk auf, entschieden dazu
beizutragen, daß die wirtschaftliche und soziale Stabilität der besetzten Gebiete einen neuen
Anstoß erhält;

6. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im Hinblick auf die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung des palästinensischen Volkes und der besetzten Gebiete Hilfe und
Unterstützung zu gewähren und dieselbe zu beschleunigen;

7. verleiht erneut ihrer Besorgnis darüber Ausdruck, daß die im Bericht des
Generalbeauftragten dargestellte Finanzlage des Hilfswerks nach wie vor ernst ist;

8. spricht dem Generalbeauftragten ihre Anerkennung aus für seine Anstrengungen
zur Herbeiführung von Haushaltstransparenz und interner Effizienz und gibt ihrer Hoffnung
Ausdruck, daß weiter darauf hingearbeitet wird;

                                                       

     3Siehe A/51/439, Anhang.
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9. stellt mit tiefer Besorgnis fest, daß das Problem des strukturellen Defizits, mit dem
das Hilfswerk konfrontiert ist, fast mit Sicherheit eine Verschlechterung der Lebensumstände
der Palästinaflüchtlinge erwarten läßt und sich somit auf den Friedensprozeß auswirken
könnte;

10. fordert alle Regierungen auf, dringend möglichst großzügige Anstrengungen zu
unternehmen, um den voraussichtlichen Bedarf des Hilfswerks zu decken, namentlich auch die
Kosten für die Verlegung des Amtssitzes nach Gaza, fordert die nichtbeitragsleistenden
Staaten nachdrücklich auf, regelmäßig Beiträge zu entrichten, und ermutigt die beitragsleisten-
den Staaten, eine Erhöhung ihrer regelmäßigen Beiträge in Erwägung zu ziehen.

83. Plenarsitzung
13. Dezember 1996


